
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Regierungspräsidiums Tübingen 

 
Genehmigung vom 24.02.2026 nach dem Gentechnikgesetz 

(Az.: RPT0570-8817-459/UNI.FRK.05.16-37, 
RPT0570-8817-460/UNI.FRK.05.18-47) 

 
Die Durchführung der gentechnischen Arbeit der Sicherheitsstufe 3 mit dem Projekttitel 
"Charakterisierung der Makrophagenantwort nach Influenza A Virus Infektion“ im 
Department für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Institut für Virologie, 
Hermann-Herder-Straße 11, 79104 Freiburg wird genehmigt. 
Betreiberin: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fahnenbergplatz, 79104 Freiburg 
Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats beim Verwaltungsgericht Freiburg 
mit dem Sitz in Freiburg die Klage erhoben werden. 
 
Auslegung der Unterlagen: 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung liegen vom 27.02.2026 bis 13.03.2026 
während der Dienststunden beim Regierungspräsidium in 72072 Tübingen, Konrad-
Adenauer-Str. 42, Zimmer 2019 zur Einsichtnahme aus. Gleichzeitig sind der 
Genehmigungsbescheid und seine Begründung auf der Internetseite des 
Regierungspräsidiums Tübingen unter Service/Bekanntmachungen/Bekanntmachungen im 
Überblick/Gentechnische Verfahren zugänglich. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
Bis zum Ablauf der Klagefrist können der Genehmigungsbescheid und seine Begründung 
von den Beteiligten auch schriftlich oder elektronisch beim Regierungspräsidium Tübingen 
angefordert werden. 
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